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§ 321 StPO

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Der Vorsitzende verfa3t nach Beratung mit den Ubrigen Mitgliedern des Schwurgerichtshofes die den
Geschworenen zu erteilende Rechtsbelehrung. Das Schriftstlick ist von ihm zu unterfertigen und dem Protokoll
Uber die Hauptverhandlung anzuschliel3en.

2. (2)Die Rechtsbelehrung mul3 - fir jede Frage gesondert - eine Darlegung der gesetzlichen Merkmale der
strafbaren Handlung, auf die die Haupt- oder Eventualfrage gerichtet ist, sowie eine Auslegung der in den
einzelnen Fragen vorkommenden Ausdriicke des Gesetzes enthalten und das Verhaltnis der einzelnen Fragen
zueinander sowie die Folgen der Bejahung oder Verneinung jeder Frage klarlegen.

In Kraft seit 01.01.1994 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 321 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


